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Liebe Kollegin, lieber Kollege!

Als Mitglied der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida
hältst du deinen aktuellen Kollektivvertrag (KV) in der Hand. Doch
was hat es damit eigentlich auf sich?

Viele Menschen glauben, dass Lohn- und Gehaltserhöhungen ge-
setzlich festgeschrieben wären. Mitnichten! Dass es regelmäßige
Lohnerhöhungen, bezahlten Urlaub oder das 13. und 14. Gehalt
gibt, ist das Ergebnis von oft harten Verhandlungen.

Bei den Kollektivvertragsverhandlungen sind Verhandlungsge-
schick und -taktik wichtig. Gewerkschaft und Betriebsrat ergänzen
sich hier durch jahrzehntelange Erfahrung. Doch was noch viel
mehr zählt, das sind gut organisierte Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer innerhalb der Gewerkschaftsbewegung.

Je mehr Mitglieder hinter den Verhandlungsteams stehen, desto
mehr Gewicht haben unsere Forderungen.

Du als Gewerkschaftsmitglied hast es deshalb in der Hand. Gehe
auf deine Kolleginnen und Kollegen zu, damit auch sie wissen:

Je mehr wir sind, desto mehr können wir gemeinsam bewegen.

Mach mit uns vida stark: www.vida.at/mitgliedwerben

Herzlichen Dank für deine Unterstützung.

Roman Hebenstreit Mag.ª Anna Daimler, BA
Vorsitzender Generalsekretärin
Gewerkschaft vida Gewerkschaft vida

Markus Petritsch Toni Pravdic
Vorsitzender Sekretär Fachbereich
Fachbereich Straße Straße

http://www.vida.at/mitgliedwerben
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Artikel I – Vertragspartner

Dieser Kollektivvertrag wird zwischen dem Fachverband für das
Güterbeförderungsgewerbe Österreichs in der Bundessparte
Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer Österreich, 1045
Wien, Wiedner Hauptstraße 63, einerseits und dem Österreichi-
schen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft vida, 1020 Wien Jo-
hann-Böhm Platz 1, andererseits – in den weiteren Ausführungen
dieses Kollektivvertrages als Fachverband und Gewerkschaft be-
zeichnet – abgeschlossen.

Artikel II – Geltungsbereich

1. Räumlich:
Für das gesamte Gebiet der Republik Österreich.

2. Fachlich:
Für die dem Fachverband zugehörigen Unternehmungen, welche
das Gewerbe der Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen,
deren höchstes zulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg nicht über-
steigt, ausüben.

3. Persönlich:
Gilt für alle Arbeiter und Arbeiterinnen.
Soweit in diesem Kollektivvertrag personenbezogene Bezeichnun-
gen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf
Frauen und Männer in gleicher Weise. Bei der Anwendung auf be-
stimmte Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu
verwenden.

Artikel III – Geltungsdauer und
Allgemeine Bestimmungen

1. Dieser Kollektivvertrag gliedert sich in zwei Teile:



a) arbeitsrechtlicher Teil,

b) lohnrechtlicher Teil.

2. Der arbeitsrechtliche Teil des Kollektivvertrages kann von jedem
der vertragsschließenden Partner mittels eingeschriebenen Brie-
fes dreimonatig, jedoch nur zum Ende eines Kalenderviertels, ge-
kündigt werden.
Der lohnrechtliche Teil des Kollektivvertrages (Lohn- und Zulagen-
ordnung) kann beiderseits dreimonatig zum Ende jeden Kalender-
monats mittels eingeschriebenen Briefes gekündigt werden.

3. Der Kollektivvertrag tritt am 1. Jänner 2026 in Kraft und ersetzt
alle bis dahin wirksamen kollektivvertraglichen Bestimmungen,
die zwischen dem Fachverband und der Gewerkschaft abge-
schlossen wurden.

4. Entsprechend dem Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. Nr. 22/
1974 in der jeweils geltenden Fassung, sind Dienstverträge oder
bestehende innerbetriebliche Vereinbarungen, die für den Dienst-
nehmer ungünstiger als dieser Kollektivvertrag sind, ungültig.

5.Mit der Beilegung von Streitigkeiten, die sich aus der Auslegung
des Kollektivvertrages ergeben, hat sich ein paritätisch aus je zwei
Vertretern der vertragsschließenden Körperschaften zusammen-
gesetzter Ausschuss und einem Vorsitzenden zu befassen. Die
Vertreter der vertragsschließenden Körperschaften werden aus
dem Kreis der an den Verhandlungen über diesen Kollektivvertrag
Beteiligten namhaft gemacht. Der Vorsitzende ist einvernehmlich
von den Vertretern zu bestellen und muss über nachweisbare, ein-
schlägige Kenntnisse des europäischen und österreichischen Ar-
beitsrechtes verfügen. Dieser paritätische Ausschuss hat über An-
rufung durch einen vertragsschließenden Partner (Gewerkschaft
oder Fachverband) binnen vierzehn Tagen – die Postlaufzeit ist
nicht inbegriffen – zusammenzutreten.



Artikel IV – Grundsätzliche Bestimmungen

1. Die Dienstnehmer haben alle ihnen übertragenen Arbeiten mit
der erforderlichen Sorgfalt zu verrichten, übernommenes Gut,
Fahrzeuge und Werkzeuge sorgsam zu betreuen und in allen Be-
langen das Interesse Ihres Dienstgebers wahrzunehmen, sofern
dies mit den gesetzlichen Vorschriften oder behördlichen Anord-
nungen vereinbar ist.

2. Allenfalls eingetretene Verluste oder Beschädigungen von Ge-
genständen, welche im Eigentum des Dienstgebers stehen oder
ihm anvertraut wurden, sowie Verkehrsunfälle sind dem Dienstge-
ber ohne Rücksicht auf den Zeitverlust anzuzeigen und erforderli-
chenfalls dem nächsten Sicherheitsorgan (Polizeistation) zu mel-
den. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Dienstnehmerhaft-
pflichtgesetzes, BGBl. Nr. 80/1965.

3. Die Bestimmungen über den Dienstzettel gem. § 2 Arbeitsver-
tragsrechts-Anpassungsgesetz BGBl. 459/1993 sowie § 17c Ab-
satz 1 Arbeitszeitgesetz und § 22d Arbeitsruhegesetz sind einzu-
halten.
Im Dienstzettel bzw. schriftlichen Arbeitsvertrag muss zusätzlich
zu den gemäß § 2 Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz vor-
geschriebenen Mindestangaben auch ein Hinweis auf folgende
Rechtsvorschriften (soweit sie für die Betriebsstätte in Betracht
kommen) samt Einsichtsmöglichkeiten enthalten sein:

• Arbeitszeitgesetz samt Verordnungen

• Verordnung 561/2006

• Verordnung 165/2014 (Kontrollgerätverordnung)

• Arbeitsruhegesetz samt Verordnungen und betriebsbezogener
Bescheide



Artikel V – Pflichten des Dienstnehmers

1. Vor Inbetriebnahme des Fahrzeuges hat sich der Lenker zu
überzeugen, ob sich das Fahrzeug in betriebsfähigem Zustand be-
findet. Dazu gehören insbesondere die Überprüfung der Bremsen
sowie der Lichtanlagen und des Motorölstandes.

2.Während der Dienstzeit darf das Fahrzeug nur im Sinne des Be-
triebszweckes verwendet werden. Fahrten für andere Zwecke sind
nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch den Arbeit-
geber gestattet.

3. Die Dienstnehmer können für Betriebserfordernisse innerhalb
der Arbeitszeit auch zu sonstigen geschäftsbezogenen Arbeits-
leistungen herangezogen werden.

Artikel VI – Arbeitszeit

1.1. Wöchentliche Normalarbeitszeit
Die regelmäßige wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt 40 Stun-
den.

1.2. Tägliche Normalarbeitszeit
Die tägliche Normalarbeitszeit kann gemäß § 4 Absatz 1 Arbeits-
zeitgesetz auf bis zu 10 Stunden ausgedehnt werden.

1.3. Durchrechenbare Normalarbeitszeit

1.3.1. Die wöchentliche Normalarbeitszeit kann in einzelnen Wo-
chen eines Durchrechnungszeitraumes von bis zu 52 Wochen
auf höchstens 48 Stunden ausgedehnt werden, wenn innerhalb
dieses Durchrechnungszeitraumes die wöchentliche Normalar-
beitszeit 40 Stunden nicht überscheitet. Die tägliche Normalar-
beitszeit beträgt maximal 10 Stunden.



1.3.2. Während der Dauer des Durchrechnungszeitraumes darf
höchstens ein Zeitguthaben von 80 Stunden laufend bestehen.
Sobald innerhalb eines Durchrechnungszeitraumes das Zeitgutha-
ben an Normalarbeitszeit mehr als 80 Stunden beträgt, ist dieser
übersteigende Teil mit einem Zuschlag von 50 % des Grundstun-
denlohnes als Überstunden auszubezahlen. Die Auszahlung ist
gemeinsam mit der Lohnabrechnung des Folgemonats vorzuneh-
men. Die Vereinbarung der Abgeltung von Überstunden durch
Zeitausgleich ist weiterhin zulässig (§ 10 Absatz 2 Arbeitszeitge-
setz).

1.3.3. Am Ende eines Durchrechnungszeitraumes noch offene
Zeitguthaben (die aus der Überschreitung der 40-stündigen durch-
schnittlichen Normalarbeitszeit im Durchrechnungszeitraum resul-
tieren) können bis zu einem Höchstausmaß von 20 Stunden pro
Durchrechnungszeitraum in den jeweils nächsten Durchrech-
nungszeitraum übertragen werden. Zeitguthaben, die nicht mehr
übertragen werden können, sind als Überstunde mit einem
50 %-igen Zuschlag abzugelten. Die Vereinbarung der Abgeltung
von Überstunden durch Zeitausgleich ist weiterhin zulässig (§ 10
Absatz 2 Arbeitszeitgesetz).

1.3.4. Die Dauer der wöchentlichen Normalarbeitszeit im Durch-
rechnungszeitraum ist im Vorhinein zu vereinbaren. Änderungen,
die sich aus den jeweiligen Betriebserfordernissen oder aus der
Bedachtnahme auf die Interessen der Arbeitnehmer ergeben, sind
rechtzeitig vorher zu vereinbaren.

1.3.5. Der Beginn und das Ende des Durchrechnungszeitraumes
werden in Betrieben mit Betriebsrat durch Betriebsvereinbarung,
in Betrieben ohne Betriebsrat durch Vereinbarung zwischen Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber festgelegt.



1.3.6. Der zur Erreichung der durchschnittlichen Arbeitszeit im
Durchrechnungszeitraum erforderliche Zeitausgleich ist unter Be-
rücksichtigung der jeweiligen Betriebserfordernisse und unter Be-
dachtnahme auf die Interessen der Arbeitnehmer zu vereinbaren.

1.3.7. Für bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses bestehende
Guthaben an Normalarbeitszeit gebührt kein Zuschlag.

1.3.8. Wird die Dauer der wöchentlichen Normalarbeitszeit im
Durchrechnungszeitraum nicht gemäß § 19c Arbeitszeitgesetz
im Vorhinein festgelegt, kann die Normalarbeitszeit nicht durchge-
rechnet werden.

1a Begriffsbestimmung:

1a.1. Verordnungs-Fahrzeuge
Wenn sich eine Bestimmung dieses Kollektivvertrages auf die Ver-
ordnung (EG) 561/2006 bezieht, dann sind damit

a) LKW gemeint, die zur Güterbeförderung dienen und deren zu-
lässige Höchstmasse einschließlich des Anhängers oder Sattelan-
hängers 3,5 t übersteigt;

b) ab 1. Juli 2026 Fahrzeuge gemeint, deren zulässige Höchst-
masse einschließlich Anhänger oder Sattelanhänger 2,5 Tonnen
übersteigt, ausschließlich bei grenzüberschreitenden Güterbeför-
derungen oder bei Kabotagebeförderungen.

Diese Fahrzeuge werden in der Folge „VO-Fahrzeuge“ genannt.

1a.2. Sonstige Fahrzeuge
Sonstige Fahrzeuge sind Fahrzeuge iSv § 13 Abs. 1 Z 3 AZG und
die auch nicht unter Art. 1a.1. dieses Kollektivvertrags fallen.

1b. Regelungssystematik
Soweit nicht im Kollektivvertrag abweichende Regelungen festge-
legt sind, richten sich die Lenkzeiten, Lenkpausen, Einsatzzeiten,
Tagesruhezeiten und die wöchentliche Ruhezeit nach den jeweils



anzuwendenden Bestimmungen der Verordnung (EG) 561/2006,
dem AETR in der jeweils geltenden Fassung sowie dem Arbeits-
zeitgesetz und dem Arbeitsruhegesetz.

2. Wöchentliche Höchstarbeitszeit

a) Lenker von Kraftfahrzeugen
Gemäß § 13b Arbeitszeitgesetz sind zusätzlich zu den nach § 7
Absatz 1 Arbeitszeitgesetz zulässigen Überstunden weitere Über-
stunden zulässig. Die wöchentliche Höchstarbeitszeit darf in ein-
zelnen Wochen 60 Stunden und innerhalb eines aus technischen
bzw. arbeitsorganisatorischen Gründen 26 Wochen umfassenden
Durchrechnungszeitraumes im Durchschnitt 48 Stunden nicht
überschreiten.
Die durchschnittliche wöchentliche Höchstarbeitszeit darf 55 Stun-
den betragen, wenn zumindest die über 48 Stunden hinausge-
hende Arbeitszeit in Form von Arbeitsbereitschaft geleistet wird.
Zur Arbeitsbereitschaft zählen insbesondere Zeiten, die nach der
allgemeinen Verkehrsanschauung nicht dem Fahrvorgang oder
verwandten Tätigkeiten zuzurechnen sind. Im Hinblick auf die be-
sonderen Verhältnisse im Kleintransportgewerbe liegt Arbeitsbe-
reitschaft im Umfang von jedenfalls durchschnittlich 7 Stunden
pro Woche vor. Arbeitsbereitschaft ist jene Zeit, in der der Lenker
über seine Zeit nicht frei verfügen kann und sich bereithalten muss,
um seine Arbeit jederzeit aufnehmen zu können (z.B. Be- und Ent-
laden durch Dritte).
Der Beginn des Durchrechnungszeitraumes ist in Betrieben mit ge-
wähltem Betriebsrat durch Betriebsvereinbarung, in Betrieben
ohne Betriebsrat durch Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer festzulegen. Bei Fehlen einer Vereinbarung beginnt
der Durchrechnungszeitraum mit dem Beginn des Kalenderjahres
bzw. mit 1.7. des Kalenderjahres.



b) Sonstige Arbeiter
Im Hinblick auf die im Kleintransportgewerbe vorliegenden beson-
deren Verhältnisse kann im Sinne des § 7 Absatz 3 bzw. § 5 Absatz
1 des Arbeitszeitgesetzes (Arbeitsbereitschaft) die wöchentliche
Arbeitszeit auf 60 Stunden, die Tagesarbeitszeit auf 13 Stunden
ausgedehnt werden. Die über die wöchentliche Normalarbeitszeit
von 40 Stunden hinausgehende Arbeitszeit wird gemäß Ab-
schnitt VIII dieses Kollektivvertrages vergütet.

3. Lenkzeit

a) VO-Fahrzeuge
Die Lenkzeiten für das Lenken von VO-Fahrzeugen richten sich
nach den Vorschriften der Verordnung (EG) 561/2006.

b) Sonstige Fahrzeuge
Die gesamte Lenkzeit innerhalb der zulässigen Arbeitszeit darf
zwischen zwei Ruhezeiten neun Stunden und innerhalb einer Wo-
che 56 Stunden nicht überschreiten. Zweimal in derWoche darf die
Lenkzeit auf zehn Stunden ausgedehnt werden.
Innerhalb eines Zeitraumes von zwei aufeinander folgenden Wo-
chen darf die Lenkzeit 90 Stunden nicht überschreiten.

4. Lenkpause

a) VO-Fahrzeuge
Die Lenkzeiten für das Lenken von VO-Fahrzeugen richten sich
nach den Vorschriften der Verordnung (EG) 561/2006.

b) Sonstige Fahrzeuge
Nach einer Lenkzeit von höchstens vier Stunden ist eine Lenk-
pause von mindestens 30 Minuten einzulegen. Es ist jedoch auch
zulässig eine Lenkpause nach Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 561/
2006 einzulegen.



Zeiten, die der Lenker im fahrenden Fahrzeug verbringt, ohne es
selbst zu lenken, können auf Lenkpausen angerechnet werden.
Andere Arbeiten dürfen nicht ausgeübt werden. Lenkpausen dür-
fen nicht auf die tägliche Ruhezeit angerechnet werden.

5. Ruhepause (Lenker)
Die tägliche unbezahlte Ruhepause beträgt

• bei einer Tagesarbeitszeit von sechs bis neun Stunden mindes-
tens 30 Minuten,

• bei einer Tagesarbeitszeit von mehr als neun Stunden mindes-
tens 45 Minuten

und ist spätestens nach sechs Stunden einzuhalten.
Die tägliche unbezahlte Ruhepause kann in mehrere Teile von
mindestens15 Minuten aufgeteilt werden. Diesfalls ist der erste Teil
nach spätestens sechs Stunden einzuhalten.

6. Tägliche Ruhezeit

a) VO-Fahrzeuge
Die tägliche Ruhezeit für das Lenken von VO-Fahrzeugen richtet
sich nach den Vorschriften der Verordnung (EG) 561/2006.

b) Sonstige Fahrzeuge
Nach Beendigung der Tagesarbeitszeit ist allen Arbeitnehmern
eine ununterbrochene Ruhezeit von 11 Stunden zu gewähren.

7. Wöchentliche Ruhezeit

a) VO-Fahrzeuge
Die wöchentliche Ruhezeit für das Lenken von VO-Fahrzeugen
richtet sich nach den Vorschriften der Verordnung (EG) 561/2006.

b) Sonstige Fahrzeuge
Die wöchentliche Ruhezeit richtet sich nach den §§ 2 bis 5 Arbeits-
ruhegesetz.



8. Einsatzzeit (Lenker)
Als Einsatzzeit gilt die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit
einschließlich aller Pausen. Bei Teilung der täglichen Ruhezeit
oder bei Unterbrechung der täglichen Ruhezeit bei kombinierter
Beförderung beginnt eine neue Einsatzzeit nach Ablauf der ge-
samten Ruhezeit. Die tägliche Ruhezeit kann im Fahrzeug ver-
bracht werden, sofern es mit einer Schlafkabine ausgestattet ist
und nicht fährt.

a) VO-Fahrzeuge
Die Einsatzzeit beträgt gemäß § 16 Absatz 4 Arbeitszeitgesetz ma-
ximal 13 Stunden.
Gemäß § 16 Absatz 3 Arbeitszeitgesetz kann die Einsatzzeit über
12 Stunden hinaus soweit verlängert werden, dass die innerhalb
eines Zeitraumes von 24 Stunden, bei 2-Fahrerbesetzung inner-
halb eines Zeitraumes von 30 Stunden, vorgeschriebene tägliche
Ruhezeit eingehalten wird.

b) Sonstige Fahrzeuge
Die Einsatzzeit beträgt gemäß § 16 Absatz 4 Arbeitszeitgesetz ma-
ximal 13 Stunden.

9. Pflichten von Lenkern

9.1. Pflichten von Lenkern
Digitales Kontrollgerät

a) Der Lenker verpflichtet sich die Vorschriften der EU-Verordnung
165/2014 über den Fahrtenschreiber im Straßenverkehr einzuhal-
ten.

b) Der Lenker muss Inhaber einer Fahrerkarte sein, wenn das von
ihm gelenkte Fahrzeug der Verordnung (EG) 561/2006 unterliegt.

c) Bei Beschädigung, Fehlfunktion, Verlust oder Diebstahl der Fah-
rerkarte hat der Lenker vor Fahrtbeginn die Angaben zu dem von



ihm verwendeten Fahrzeug auszudrucken und am Ausdruck mit
seiner Unterschrift Folgendes zu vermerken:

• Name des Lenkers

• Nummer der Fahrerkarte oder Führerscheinnummer

• Angaben bestimmter Zeitgruppen (alle anderen Tätigkeiten als
Lenktätigkeiten sowie jede Arbeit für denselben oder einen ande-
ren Arbeitgeber, Bereitschaftszeiten, Arbeitsunterbrechungen
und Tagesruhezeiten)
Der Lenker muss am Ende der Fahrt die vom Kontrollgerät aufge-
zeichneten Zeiten ausdrucken, die seit Fahrtbeginn nicht erfassten
anderen Arbeiten, Bereitschaftszeiten oder Ruhepausen vermer-
ken und auf diesem von ihm unterschriebenen Dokument Folgen-
des eintragen:

• Name des Lenkers und Führerscheinnummer, oder

• Name des Lenkers und Nummer der Fahrerkarte
Der Lenker hat den Verlust der Fahrerkarte bei der zuständigen
Behörde seines Wohnsitzstaates zu melden und innerhalb von
7 Kalendertagen einen Antrag auf Ersatz der Fahrerkarte zu stel-
len.
Die Fortsetzung einer bereits begonnenen Fahrt ist ohne Fahrer-
karte höchstens für eine Dauer von 15 Kalendertagen zulässig.
Der Zeitraum von 15 Kalendertagen darf nur dann verlängert wer-
den, wenn der Lenker nachweisen kann, dass ihm eine Vorlage
oder Benutzung der Fahrerkarte auch für den längeren Zeitraum
unmöglich war.

d) Bei Betriebsstörung oder Fehlfunktion des Kontrollgerätes muss
der Lenker auf einem separaten Beiblatt zur Fahrerkarte die nicht
mehr einwandfrei aufgezeichneten oder ausgedruckten Angaben
der Zeitgruppen händisch vermerken. Dieser Vermerk ist vom Len-



ker zu unterschreiben und hat folgende weitere Angaben zu ent-
halten:

• Name des Lenkers und Führerscheinnummer, oder

• Name des Lenkers und Nummer der Fahrerkarte

e) War eine Bedienung des digitalen Kontrollgerätes durch den
Lenker nicht möglich (z.B. Aufenthalt außerhalb des Fahrzeuges),
sind bei Wiederinbetriebnahme alle Lenkzeiten, Bereitschaftszei-
ten, Arbeitsunterbrechungen und Tagesruhezeiten mit der manuel-
len Eingabevorrichtung des Kontrollgerätes auf der Fahrerkarte
einzutragen.

f) Beim Lenken eines Fahrzeuges mit digitalem Kontrollgerät muss
der Lenker folgende Dokumente mitführen und bei einer Kontrolle
vorweisen:

• alle in der Verordnung (EU) 165/2014 und der Verordnung (EG)
561/2006 vorgeschriebenen Ausdrucke aus dem digitalen Kon-
trollgerät und alle handschriftlichen Aufzeichnungen (z.B. bei Stö-
rung des Gerätes, Fahrer hält sich nicht im Fahrzeug auf, Aufsu-
chen eines Halteplatzes)

• alle Schaublätter aus dem analogen Kontrollgerät (im Mischbe-
trieb bei Fahrten sowohl mit analogem als auch digitalem Kontroll-
gerät) für den Zeitraum des laufenden Tages und der vorausgeh-
enden 56 Kalendertage

• die Fahrerkarte

g) Gegebenenfalls hat der Lenker eine Bestätigung über jene
Tage, an denen er nicht gelenkt hat, mitzuführen (EU-Formblatt).
Alle anderen Schaublätter hat der Lenker unverzüglich dem Arbeit-
geber auszufolgen.



9.2. Sonstige Fahrzeuge
Gemäß § 5 Abs. 3 Ziffer 2 der Lenkprotokollverordnung entfällt die
Aufzeichnung aller sonstigen Arbeitszeiten und der Gesamtdauer
der Lenkzeit.

Artikel VIa – Nachtarbeit für Lenker von
Kraftfahrzeugen

1. Als Nacht gilt die Zeit zwischen 0.00 Uhr und 4.00 Uhr,

2. Als Nachtarbeit gilt jede Tätigkeit, die in der Zeit zwischen 0.00
Uhr und 4.00 Uhr den Zeitraum von 1 Stunde überschreitet.

3. Die Tagesarbeitszeit des Lenkers darf an Tagen, an denen er
Nachtarbeit leistet, zehn Stunden nicht überschreiten.

4. Gemäß § 14 Absatz 4 Arbeitszeitgesetz gebührt aus arbeitsor-
ganisatorischen Gründen für geleistete Nachtarbeit kein Aus-
gleich.

Artikel VII – Überstundenarbeit

1. Arbeitnehmer dürfen zur Überstundenarbeit nur dann herange-
zogen werden, wenn diese nach den Bestimmungen dieses Bun-
desgesetzes zugelassen sind und berücksichtigungswürdige Inte-
ressen des Arbeitnehmers der Überstundenarbeit nicht entgegen-
stehen.

2. Die Überschreitungen der im Abschnitt VI, Punkt 1 festgelegten
regelmäßigen Arbeitszeit sind, sofern sie über Anordnung des Ar-
beitgebers oder seines Bevollmächtigten geleistet werden, als
Überstunden zu entlohnen. Gemäß § 7 Absatz 2 und 3 Arbeitszeit-
gesetz ist für sonstige Arbeiter gemäß Artikel VI Ziffer 2 Buchstabe
b die Leistung von 20 Überstunden pro Woche zulässig.



Artikel VIII – Überstundenentlohnung

Die Überstundenentlohnung besteht aus dem Grundstundenlohn
und einem Zuschlag. Der Grundstundenlohn beträgt 1/40 des Brut-
towochenlohnes bzw. 1/173 des Bruttomonatslohnes. Ab der
41. Wochenstunde beträgt der Zuschlag 50 Prozent.

Artikel IX – Arbeiten an Samstagen, Sonn- und
Feiertagsarbeit, Ruhetag

1. Grundsätzlich ist jeder Sonn- und gesetzliche Feiertag ein Ru-
hetag.

2. Die gesetzlichen Feiertage sind derzeit: 1. Jänner, 6. Jänner,
Ostermontag, 1. Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fron-
leichnam, 15. August, 26. Oktober, 1. November, 8. Dezember,
25. und 26. Dezember.

3. Am 24. und 31. Dezember hat die Normalarbeitszeit um 15 Uhr
ohne Lohnausfall zu enden.

4.Hinsichtlich der Sonn- und gesetzlichen Feiertage gelten die ein-
schlägigen gesetzlichen Bestimmungen des Arbeitsruhegesetzes.

Für die Samstagsnachmittagsarbeit gilt folgende Bestim-
mung:

1. Gemäß § 12a Arbeitsruhegesetz wird die Beschäftigung für die
Zustellung von Produkten, die im stationären oder im Online-Han-
del vom Letztverbraucher bestellt oder gekauft wurden, am Sams-
tagnachmittag, sofern dies ein Werktag ist, bis 22.00 Uhr, zugelas-
sen.

2. Für die Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr gebührt ein Zuschlag für
die Normalarbeitszeit von 50%. Für die Zeit zwischen 18:00 und
22:00 gebührt ein Zuschlag für die Normalarbeitszeit von 75%.



Der jeweilige Zuschlag kann auch in Freizeit abgegolten werden,
wenn der Arbeitnehmer dies verlangt.

Artikel X – Urlaub

Für den Urlaub des Dienstnehmers gelten die Bestimmungen des
Bundesgesetzes vom 7. Juli 1976 betreffend die Vereinheitlichung
des Urlaubsrechtes und die Einführung einer Pflegefreistellung
BGBl. Nr. 390/1976 in der jeweils geltenden Fassung.

Artikel XI – Fortzahlung des Lohnes
bei Arbeitsverhinderung

1. Für die Fortzahlung des Lohnes bei Arbeitsverhinderung durch
Krankheit (Unglücksfall), Arbeitsunfall oder Berufskrankheit gelten
die Bestimmungen des Entgeltfortzahlungsgesetzes.

2. Nach ununterbrochener Betriebszugehörigkeit von mindestens
drei Monaten hat der Dienstnehmer bei Eintritt eines der nachste-
hend aufgezählten Verhinderungsgründe Anspruch auf Freistel-
lung von der Arbeit im nachstehenden Umfang und auf Fortzah-
lung des Lohnes:
a) bei eigener Eheschließung ....................................... 2 Tage
b) bei Niederkunft der Ehegattin oder der im gemeinsa-

men Haushalt lebenden Lebensgefährtin: .................. 2 Tage
c) bei Tod des Ehegatten oder des im gemeinsamen

Haushalt lebenden Lebensgefährten:......................... 2 Tage
d) Tod der Eltern, Schwiegereltern oder der eigenen Kin-

der .......................................................................... 2 Tage
e) bei Wohnungswechsel mit eigenem Mobiliar .............. 2 Tage
f) Teilnahme an der Beerdigung von Geschwistern und

Großeltern. .............................................................. 1 Tag



g) Teilnahme an der Eheschließung der Kinder, Ge-
schwister und Eltern ................................................. 1 Tag

h) für den ersten Volksschultag eines Kindes (leibliches
Kind oder Stief-, Pflege- oder Adoptivkind), sofern die-
ser auf einen Arbeitstag fällt ..................................... 1 Tag

Artikel XII – Auflösung des Dienstverhältnisses

Mit Wirkung 1.10.2021 lautet der Artikel wie folgt:

1. Bei einer Beschäftigungsdauer bis zu einem Monat sowie im
beiderseitigen Einverständnis kann das Dienstverhältnis jederzeit
gelöst werden.

2. Vor dem Hintergrund der besonderen Eigenschaften des öster-
reichischen Kleintransportgewerbes wird von den Kollektivver-
tragspartnern übereinstimmend und ausdrücklich festgehalten,
dass es sich beim Kleintransportgewerbe um eine Saisonbranche
im Sinne von § 1159 Absatz 2 Allgemeines Bürgerliches Gesetz-
buch handelt. Abweichend von § 1159 Absatz 2 Allgemeines Bür-
gerliches Gesetzbuch kann das Dienstverhältnis nach einmonati-
ger Betriebszugehörigkeit durch Dienstgeberkündigung oder
Dienstnehmerkündigung nur zum Ende einer Lohnwoche (Sonn-
tag) unter Einhaltung nachstehender Kündigungsfristen schriftlich
gelöst werden:
bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit von
mehr als einem Monat bis zu einem Jahr ................. 1 Woche,
mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren .................... 2 Wochen,
über fünf Jahren ..................................................... 3 Wochen.

3. Während der Kündigungsfrist ist dem Dienstnehmer im Einver-
nehmen mit dem Dienstgeber gemäß § 1160 Allgemeines Bürger-
liches Gesetzbuch Freizeit zum Aufsuchen einer anderen Arbeits-
stelle zu gewähren. Diese Freizeit beträgt pro Kündigungswoche



vier Stunden, bei Selbstkündigung des Arbeitnehmers besteht kein
Anspruch auf diese Freizeit.

4. Alle gesetzlichen und kollektivvertraglichen Ansprüche des
Dienstnehmers aus dem Dienstverhältnis müssen innerhalb von
drei Monaten nach Fälligkeit bei sonstigem Verfall beim Dienstge-
ber schriftlich geltend gemacht werden. Als Fälligkeitstag gilt der
Auszahlungstag jener Lohnzahlungsperiode, in welcher der An-
spruch entstand und dem Dienstnehmer eine ordnungsgemäße
Lohnabrechnung ausgefolgt wurde.
Bei rechtzeitiger Geltendmachung bleibt die gesetzliche dreijäh-
rige Verjährungsfrist gewahrt.

5. Ansprüche des Dienstgebers gegen den Dienstnehmer wegen
von diesem verursachter Schäden müssen vom Dienstgeber bin-
nen drei Monaten ab Kenntnis gegen den Dienstnehmer schriftlich
geltend gemacht werden, widrigenfalls der Anspruch verfällt. Bei
rechtzeitiger Geltendmachung bleiben die gesetzlichen Verjäh-
rungsfristen gewahrt.

Artikel XIII – Urlaubszuschuss und
Weihnachtsremuneration

1.Dienstnehmer, die am 1. Juli ein Jahr im Betrieb beschäftigt sind,
erhalten einen Urlaubszuschuss, der am 1. Juli fällig ist. Der Ur-
laubszuschuss beträgt einen Monatslohn. Der Urlaubszuschuss
gebührt abweichend vom Kalenderjahr jeweils für den Zeitraum
vom letzten Fälligkeitstag bis zum 1. Juli.

2. Dienstnehmer, die am 1. Dezember ein Jahr im Betrieb beschäf-
tigt sind, erhalten eineWeihnachtsremuneration, die am 1. Dezem-
ber fällig ist. Die Weihnachtsremuneration beträgt einen Monats-
lohn. Die Weihnachtsremuneration gebührt abweichend vom Ka-



lenderjahr jeweils für den Zeitraum vom letzten Fälligkeitstag bis
zum 1. Dezember.

3. Dienstnehmer, die am 1. Juli oder 1. Dezember noch nicht ein
Jahr im Betrieb beschäftigt sind, erhalten den aliquoten Teil des Ur-
laubszuschusses und der Weihnachtsremuneration, berechnet
vom Eintritt bis zum jeweiligen Stichtag.

4. Bei Ausscheiden des Dienstnehmers gebührt der aliquote Teil
des Urlaubszuschusses und der Weihnachtsremuneration, be-
rechnet vom Eintritt bis zum Austritt (wenn zwischen Eintritt und
Austritt noch kein Urlaubszuschuss bzw. keine Weihnachtsremu-
neration fällig war) bzw. vom letzten Fälligkeitstag bis zum Austritt.
Der aliquote Teil von Urlaubszuschuss und Weihnachtsremunera-
tion gebührt bei Ausscheiden des Dienstnehmers nur dann, wenn
das Arbeitsverhältnis zwei Monate gedauert hat.

5. Der Anspruch auf den aliquoten Teil entfällt, wenn das Arbeits-
verhältnis durch unberechtigten vorzeitigen Austritt des Dienstneh-
mers oder durch Entlassung endet.

6. Ist ein Dienstnehmer durch Krankheit (Unglücksfall) an der Ar-
beitsleistung verhindert, ohne dass er die Verhinderung vorsätzlich
oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt hat, sind entgeltfreie
Zeiten der Arbeitsverhinderung bei der Berechnung von Urlaubs-
zuschuss und Weihnachtsremuneration voll zu berücksichtigen
(keine Aliquotierung).

7. Bei wechselndem Arbeitszeitausmaß innerhalb der Bezugspe-
riode (zB. Wechsel von Vollzeit- auf Teilzeitbeschäftigung oder um-
gekehrt, Erhöhung oder Verminderung des Teilzeitausmaßes) wer-
den Urlauszuschuss und Weihnachtsremuneration nach der
durchschnittlichen in der Bezugsperiode geleisteten Normalar-
beitszeit berechnet.



Artikel XIV – Abfertigung

Für die Abfertigung gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Ar-
beiterabfertigungsgesetzes.

1. Hinsichtlich der Abfertigung gelten für alle Arbeitsverhältnisse,
die vor dem 1.1.2003 begonnen haben, die Bestimmungen des Ar-
beiterabfertigungsgesetzes, sofern kein Übertritt gemäß § 47 Be-
triebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz erfolgt.
Für alle Arbeitsverhältnisse, die nach dem 31.12.2002 begonnen
haben, gilt das Betriebliche Mitarbeiter- und Selbständigenvorsor-
gegesetz in der jeweiligen Fassung.

2. Vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen Übertritt aus
dem Abfertigungsrecht des Angestelltengesetzes/Arbeiter-Abferti-
gungsgesetzes in jenes des Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbst-
ändigenvorsorgegesetzes, kann diese Vereinbarung vom Mitar-
beiter widerrufen werden, sofern der Arbeitgeber binnen einem
Monat ab dem Abschluss der Übertrittsvereinbarung schriftlich
Kenntnis vom Widerruf des Mitarbeiters erhält. Dies gilt nicht, so-
fern die Übertrittsvereinbarung inhaltlich durch eine Betriebsver-
einbarung gemäß § 97 Absatz 1 Ziffer 26 Arbeitsverfassungsge-
setz (Festlegung von Rahmenbedingungen für den Übertritt in
das Abfertigungsrecht des Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbstän-
digenvorsorgegesetzes bestimmt ist.

Artikel XV – Schlussbestimmungen

1. Der gegenständliche Kollektivvertrag wird in zwei Exemplaren
ausgefertigt, welche nach Unterzeichnung durch die Kollektivver-
tragspartner gegenseitig ausgetauscht werden.
Mit der Hinterlegung einer Kollektivvertragsabschrift beim zustän-
digen Einigungsamt wird die vertragsschließende Gewerkschaft



betraut. Die Hinterlegungs- und Registrierungskosten werden von
beiden Vertragspartnern je zur Hälfte getragen.

2. Bestehende höhere Löhne oder sonstige günstigere betriebliche
Vereinbarungen werden durch das Inkrafttreten dieses Kollektiv-
vertrages nicht berührt, soweit dem nicht die Bestimmungen die-
ses Vertrages bezüglich Arbeitszeit und Überstunden entgegen-
stehen.

Artikel XVI – Lohnordnung

Lenker dürfen nicht nach Maßgabe der zurückgelegten Strecke
oder der Menge der beförderten Güter entlohnt werden, auch nicht
in Form von Prämien oder Zuschlägen für diese Fahrtstrecken
oder Gütermengen, es sei denn, dass diese Entgelte nicht geeig-
net sind, die Sicherheit im Straßenverkehr zu beeinträchtigen.
Bei Schadenersatz- und Regressansprüchen zwischen Arbeitge-
bern und Lenkern gelten als Grund für die Minderung oder den
gänzlichen Ausschluss von Ersatz- oder Regressansprüchen im
Sinne des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes, BGBl Nr.80/1965 in
der jeweils geltenden Fassung alle in § 15 f Ziffer 1 bis 3 Arbeits-
zeitgesetz genannten Verstöße, es sei denn, dass diese Verstöße
auf den Eintritt des Schadens oder die Schadenshöhe keinen Ein-
fluss haben konnten.
Dem Arbeitnehmer ist mit dem Lohn eine Aufstellung über Brutto-
verdienst, Normal- und Überstundenlohn, Zuschläge, Zulagen,
Spesenvergütung und die einzelnen Abzüge auszuhändigen.

Artikel XVIa – Anrechnung von Karenzzeiten

Für Geburten ab dem 1.8.2019 richtet sich die Anrechnung von
Karenzzeiten im laufenden Dienstverhältnis für Rechtsansprüche,
die sich nach der Dauer der Dienstzeit richten nach § 15f Mutter-



schutzgesetz in der Fassung des BGBl Nr. 68/2019 in Verbindung
mit § 7c Väterkarenzgesetz.

Artikel XVII – Lohntafel

A. Stunden-, Wochen- und Monatslöhne

a) bei Betriebszugehörigkeit bis zu einem Jahr,

b) bei Betriebszugehörigkeit von länger als einem Jahr bis zu drei
Jahren,

c) bei Betriebszugehörigkeit von länger als drei Jahren bis zu zehn
Jahren,

d) bei Betriebszugehörigkeit von länger als zehn Jahren bis zu
fünfzehn Jahren

e) bei Betriebszugehörigkeit von länger als fünfzehn Jahren.

Für die Bemessung der Betriebszugehörigkeit sind Dienstzeiten
bei demselben Arbeitgeber, die keine längeren Unterbrechungen
als jeweils vier Monate aufweisen, zusammenzurechnen. Diese
Zusammenrechnung unterbleibt jedoch, wenn die Unterbrechung
durch eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses seitens des Arbeit-
nehmers, durch einen vorzeitigen Austritt ohne wichtigen Grund
oder eine vom Arbeitnehmer verschuldete Entlassung eingetreten
ist.

Für ab dem 01.01.2024 eintretende Mitarbeiter gilt Folgendes:
Für die Bemessung der Betriebszugehörigkeit sind facheinschlä-
gige Vordienstzeiten von Facharbeitern und Kraftfahrern für Kraft-
fahrzeuge zur Beförderung von Gütern, die bei anderen Arbeitge-
bern zurückgelegt wurden, bei überwiegender Verwendung als
solche maximal bis zu einem Jahr anzurechnen. Der Dienstneh-
mer hat hierzu prüfbare, schriftliche Nachweise über einschlägige
Vordienstzeiten zu erbringen. Ein Dienstzeugnis erfüllt dies jeden-



falls. Eine Anrechnung der Vordienstzeiten erfolgt erst ab dem
7. Monat der Betriebszugehörigkeit. Die obige Zusammenrech-
nungsregelung ist zu beachten.

Lohnkategorie
Kraftfahrer für Kraftfahrzeuge zur Beförderung von Gütern bis
3.500 kg höchst zulässiges Gesamtgewicht, sowie alle sonstigen
Arbeiter

Lohntabelle KV-Kleintransporteure ab 01.01.2025

Normal

Stundenlöhne in € Wochenlöhne in € Monatslöhne in €

a) 11,20 448,09 1.937,97

b) 11,56 462,49 2.000,25

c) 11,80 472,09 2.041,77

d) 12,27 490,89 2.123,08

e) 12,87 514,89 2.226,88

Hinweis: Per 01.01.2027 darf der kollektivvertragliche Mindestmo-
natslohn in der Kategorie a) nicht unter EUR 2.000,00 liegen.

B. Tagesgeld
Als Abgeltung für den erhöhten Lebensaufwand bei Fahrtätigkeit
oder Dienstleistungen außerhalb des Dienstortes (Betriebsstätte,
Werksgelände, Lager usw.) werden Tagesgelder gewährt. Als
Dienstort (Betriebsstätte, Werksgelände, Lager usw.) gilt jener
Ort (Anschrift) an dem der Dienstnehmer zur Sozialversicherung
gemeldet ist. Das Tagesgeld beträgt € 27,12 pro Kalendertag.
Dauert die Fahrtätigkeit oder Abwesenheit vom Dienstort mehr
als drei Stunden, gebührt für jede angefangene Stunde 1/12 des
Tagesgeldes; bis drei Stunden Fahrtätigkeit oder Abwesenheit



vom Dienstort gebührt kein Tagesgeld. Für jeden Kalendertag ge-
bührt maximal 1 Tagessatz.
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Anhang 1

Empfohlener Musterdienstzettel

1. Arbeitgeber (Name und Anschrift): ......................................
.........................................................................................

2. Arbeitnehmer(in) Vor und Zuname: .....................................
Geburtsdatum und -ort: ......................................................
Wohnadresse: ..................................................................
Familienstand: ..................................................................
Staatsbürgerschaft: ...........................................................

3. Mitarbeitervorsorgekasse: ..................................................

4. Beginn des Arbeitsverhältnisses: ........................................
unbefristet*) O befristet*) O bis zum: .........................

5. Hinsichtlich der Kündigungsfristen und -termine gilt Art. XII
KV1.

6. Arbeits (Standort) ort: ................. 2 Verwendung:..................

7. Eingestuft in:......................................................................

8. Anfangsbezug:...................................................................
Sonderzahlungen gem. Art. XIII KV1

9. Hinsichtlich des Urlaubes gilt Art. X KV1 bzw. das Urlaubsge-
setz in der jeweils gültigen Fassung.

10. Hinsichtlich der Arbeitszeit gilt Art. VI KV1

Auf das gegenständliche Arbeitsverhältnis ist der Kollektiv-
vertrag für das Kleintransportgewerbe Österreichs für Arbei-
ter in der jeweils gültigen Fassung anzuwenden.
Dieser Kollektivvertrag liegt im Betrieb ......................... 3 auf.
Gemäß § 17c Absatz 1 Arbeitszeitgesetz, sowie §22 d Arbeits-
ruhegesetz sind auf das gegenständliche Arbeitsverhältnis
weiters das Arbeitszeitgesetz samt Verordnungen, die Verord-
nung (EG) 561/2006, die Verordnung (EG) 165/2014 (Kontroll-



gerätverordnung) und das Arbeitsruhegesetz samt Verord-
nungen und betriebsbezogener Bescheide anzuwenden, so-
weit diese Vorschriften für die Betriebsstätte in Betracht kom-
men.
Diese gesetzlichen Bestimmungen liegen im Betrieb an fol-
gender Stelle auf: ................................................................. 3

Fußnote 1: KV = Kollektivvertrag Kleintransportgewerbe Österreichs für Arbei-
ter in der jeweils gültigen Fassung
Fußnote 2: Standort der Firma
Fußnote 3: z.B. genaue Beschreibung der Räumlichkeit, in der der Kollektiv-
vertrag bzw. die gesetzlichen Vorschriften aufliegen.
*) Zutreffendes bitte ankreuzen





Notizen:



Mit 
Gewerkschaft

Ohne
Gewerkschaft

Jährliche Lohnerhöhung 
(nur durch Kollektivvertrag geregelt, kein Gesetz)

JA NEIN

Urlaubs- und Weihnachtsgeld (kein Gesetz) JA NEIN

Informationen rund um deinen Kollektivvertrag JA NEIN

Kostenlose Beratung, Rechtsschutz und gerichtliche  Vertretung bei 
arbeitsrechtlichen Angelegenheiten

JA NEIN

Berufshaftp� ichtversicherung bis 100.000 Euro JA NEIN

Berufsrechtsschutzversicherung bis 20.000 Euro JA NEIN

Arbeitslosenunterstützung und außerordentliche Unterstützung 
für unverschuldet in Notlage geratene KollegInnen

JA NEIN

Bildungsunterstützungen JA NEIN

Attraktive Urlaubsangebote und über 
1.000 Vergünstigungen mit der vida-Card

JA NEIN

Kostenloses Mitgliedermagazin „vida“ JA NEIN

Streikunterstützung JA NEIN

Spitaltaggeld bei Unfällen (Freizeit- und Berufsunfall) JA NEIN

Invaliditäts- und Todesfallversicherung JA NEIN

Begräbniskostenbeitrags-Versicherung JA NEIN

Hilfe bei Mobbing und Gewalt am Arbeitsplatz JA NEIN

Diese 15 Vorteile kannst du über Nacht verlieren! NEIN JA

15 gute Gründe, vida-Mitglied zu sein!

DEINE  vida-CARD-VORTEILSPLATTFORM

Hol dir über 

1.000 Angebote

Schau vorbei auf 

vida.at/vorteil
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vida.at

Auskunft, Beratung und Hilfe erhalten Mitglieder bei der Gewerkschaft vida:

vida Zentrale
Johann-Böhm-Platz 1 
1020 Wien 
Tel.:  +43 1 53444 79 
E-Mail: info@vida.at

vida Burgenland
Wiener Straße 7 
7000 Eisenstadt 
Tel.: +43 2682 770 71000  
E-Mail: burgenland@vida.at

vida Kärnten
Villach 
Italiener Straße 10a
9500 Villach

Klagenfurt 
Bahnhofstraße 44 
9020 Klagenfurt

Tel.: +43 463 5870 72000 
E-Mail: kaernten@vida.at 

vida Niederösterreich
Gewerkschaftsplatz 1 
3100 St. Pölten 
Tel.:  +43 2742 311941 730  
E-Mail: niederoesterreich@vida.at

vida Oberösterreich
Volksgartenstraße 34 
4020 Linz 
Tel.: +43 732 653397 740 
E-Mail: oberoesterreich@vida.at

vida Salzburg
Markus-Sittikus-Straße 10 
5020 Salzburg 
Tel.: +43 662 871228 750  
E-Mail: salzburg@vida.at

vida Steiermark
Karl-Morre-Straße 32 
8020 Graz 
Tel.:  +43 316 7071 76000 
E-Mail: steiermark@vida.at

vida Tirol
Südtiroler Platz 14–16 
6020 Innsbruck 
Tel.:  +43 512 59777 77000 
E-Mail: tirol@vida.at

vida Vorarlberg
Widnau 2
6800 Feldkirch
Tel.: +43 5522 3553 78000 
E-Mail: vorarlberg@vida.at

vida Wien
Triester Straße 40/3/1 
1100 Wien 
Tel.: +43 1 53444 79680 
E-Mail: wien@vida.at


	Inhaltsverzeichnis
	Kollektivvertrag
	Artikel I Vertragspartner
	Artikel II Geltungsbereich
	Artikel III Geltungsdauer und Allgemeine Bestimmungen
	Artikel IV Grundsätzliche Bestimmungen
	Artikel V Pflichten des Dienstnehmers
	Artikel VI Arbeitszeit
	Artikel VIa Nachtarbeit für Lenker von Kraftfahrzeugen
	Artikel VII Überstundenarbeit
	Artikel VIII Überstundenentlohnung
	Artikel IX Arbeiten an Samstagen, Sonn- und Feiertagsarbeit, Ruhetag
	Artikel X Urlaub
	Artikel XI Fortzahlung des Lohnes  bei Arbeitsverhinderung
	Artikel XII Auflösung des Dienstverhältnisses
	Artikel XIII Urlaubszuschuss und Weihnachtsremuneration
	Artikel XIV Abfertigung
	Artikel XV Schlussbestimmungen
	Artikel XVI Lohnordnung
	Artikel XVIa Anrechnung von Karenzzeiten
	Artikel XVII Lohntafel
	Unterzeichnungsprotokoll
	Anhang 1
	Empfohlener Musterdienstzettel




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


